
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1980/2/14 7Ob3/80
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.02.1980

Norm

KFG 1967 §62 Abs3

Rechtssatz

Das Besondere der Schadenbehandlungsversicherung liegt darin, daß der Versicherte zum Ersatz der gesamten

Leistungen des Versicherers verp:ichtet ist. Das vom Versicherer übernommene Risiko besteht darin, zur Regulierung

der vom Versicherungsnehmer mit seinem Kraftfahrzeug in Österreich verursachten Schäden in Vorlage treten zu

müssen.

Entscheidungstexte

7 Ob 3/80

Entscheidungstext OGH 14.02.1980 7 Ob 3/80

Veröff: SZ 53/27 = JBl 1980,660

Schlagworte

SW: Auto
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